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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §299 Abs2;

B-VG Art20 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/14/0012 E 17. September 1991 RS 2(hier nur erster und zweiter Satz)

Stammrechtssatz

Geht das Finanzamt bei Erlassung eines Bescheides o=ensichtlich von einer unrichtigen Rechtsansicht aus und

unterbleibt deswegen die vollständige Ermittlung des entscheidungswesentlichen Sachverhaltes, so ist die

Oberbehörde berechtigt, den Bescheid gemäß § 299 Abs 2 BAO wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufzuheben,

ohne den maßgebenden Sachverhalt selbst zu ermitteln. Vielmehr kann sie das Finanzamt anweisen, im Zuge der

Erlassung des Ersatzbescheides die unterlassene Sachverhaltsfeststellung nachzuholen. Anders verhält es sich in

Fällen, in denen die Feststellung der inhaltlichen Rechtswidrigkeit eines Bescheides nur auf Grund eines Sachverhaltes

festgestellt werden kann, der noch nicht erhoben wurde. In einem solchen Fall hat eine entsprechende

Sachverhaltsfeststellung vor Erlassung des Aufhebungsbescheides zu erfolgen (Hinweis E 5.6.1985, 84/13/0255).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2002:1998150204.X02

Im RIS seit

24.03.2003

Zuletzt aktualisiert am

19.01.2010

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/299
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2002/11/26 98/15/0204
	JUSLINE Entscheidung


